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Entsorgung von HBCD-haltigen Abfällen nach Inkrafttreten der Verord-

nung zur Änderung der AbfaIlverzeichnis-Verordnung (AW) vom
22. 12. 2016 (BGBI. l S. 3103)

Mit den Erlassen vom 22. 07.2016 (Az. : 62800/050-0029), 30. 09.2016 (Az. : 62807/0/040)
und 31. 10. 2016 (Az. : 62800/050-0029) habe ich Regelungen zur Entsorgung von Abfäl-
len getroffen, soweit diese aufgrund ihres Gehaltes an Hexabromcyclododecan (HBCD)
nach Nummer 2. 2.3 der Anlage zu § 2 Absatz 1 der AW nach deren Änderung vom
04. 03. 2016 (BGBI. l S. 382) als gefährliche Abfälle im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrWG) eingestuft wurden.

Nach Artikel 1 der o. g. Anderungsverordnung ist die diesbezügliche Einstufung als ge-
fährlicher Abfall übergangsweise außer Kraft gesetzt worden, tritt aber nach Artikel 3 der
Anderungsverordnung zum 31. 12.2017 erneut in Kraft.

In dem Ubergangszeitraum bis zum 30. 12. 2017 sind die betreffenden Abfälle als nicht ge-
fährliche Abfälle zu entsorgen. Insoweit sind die o.g. Erlasse in diesem Zeitraum nicht an-
zuwenden.
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Die Erlasse werden nicht aufgehoben und sind ab dem 31. 12.2017 erneut anzuwenden.
soweit bis dahin keine modifizierten Regelungen getroffen worden sind (z. B. aufgrund ei-
ner Harmonisierung der getroffenen Länderregelungen).

Die in Anwendung des Erlasses vom 22.07.2016 bestätigten Anpassungen derZulas-
sungskataloge von Abfallverbrennungsanlagen haben weiterhin Bestand.

Inwieweit ergänzende Regelungen zur Harmonisierung der Anpassung sonstiger Zulas-
sungen und Erlaubnisse bei anderen Entsorgungsbeteiligten erforderlich sind, wird zur-
zeit unter Beteiligung der betroffenen Wirtschaft geprüft.

Unabhängig davon weise ich darauf hin, dass gemäß der Verordnung (EG) Nr. 850/2004
die als "nicht gefährlich" eingestuften HBCD-haltigen Dämmstoffe in dem Übergangszeit-
räum in dafür zugelassenen Anlagen fortgesetzt energetisch zu verwerten oder thermisch
zu behandeln sind, soweit die Konzentrationsgrenze für HBCD nach Anhang IV der POP-
Verordnung (Stand nach Änderung durch Verordnung (EU) 2016/460 vom 30. 03. 2016)
erreicht oder überschritten ist. Für andere HBCD-haltige Abfälle als Dämmplatten gelten
die vorstehenden Hinweise entsprechend.
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